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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

0858/29 

Rechtssatz 

Die Bestimmungen der §§ 1333 und 1334 ABGB über die Verzugszinsen sind auch bei vermögensrechtlichen 
Ansprüchen anzuwenden, die auf einem öffentlich-rechtlichen Titel beruhen, sofern nicht andere gesetzliche 
Bestimmungen unmittelbar oder sinngemäß Anwendung zu finden haben. Hiefür ist die Erwägung maßgebend, 
daß zwar auf einzelnen Gebieten des öffentlichen Rechts die Verpflichtung zur Entrichtung von Verzugszinsen 
besonders geregelt ist (öffentliches Abgabenrecht und Sozialversicherung), daß dagegen auf den übrigen 
Gebieten des öffentlichen Rechts in dieser Beziehung eine Lücke deshalb als bestehend angenommen werden 
kann, weil auch die Gläubiger auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts durch die Verzögerung einer fälligen 
Zahlung einen Schaden erleiden und ihnen schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen hiefür ein Ersatz gebührt. 
Diese Lücke kann um so mehr durch Heranziehung der Bestimmungen der §§ 1333 und 1334 ABGB ausgefüllt 
werden, als sonst vielfach Bestimmungen des bürgerlichen Rechts im Bereich des öffentlichen Rechts 
angewendet werden. 

* 

BEA: Besprechung in Mannlicher, 07te Auflage, S 1039 

* 

E 26.1.1931, 858/29 #1 VwSlg 16510 A/1931 
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